
Zutbers Stelung zur SsEDeicherdung
VO KINDER, MUNSTER,

Luther ie{ß die Ehescheidüng für gewisse Fälle gelten. Die Art, wie
das tat, ist aber in seinen verschiedenen Äufßerungen hierzul nicht ein-
heitlich. Nicht 1Ur die Ehescheidungsgründe als colche wechseln, SOMN-

ern CS wandelt sich VOT allem der Tenor in bezug auf den Gebrauch,
den IHNHan als. Christ VonNn ihnen machen coll Luthers. Stellung ZUr Ehe-
scheidung hat ihre innere Geschichte, die Vvon anfänglich stärkerer Bee
stimmtheit durch Reaktion und Antithetik ZU ausgesprochenen Vor-
1errschen POSITLV evangelischer Verantwortlichkeit führt Darum darf
INan nicht 1Ur seine verschiedenartigen Äufserungen ZUr Eheschei-
dungsfrage kasuistisch registrieren, sondern CC muf{ß versucht werden,
das Gefälle dieser inneren Geschichte ın ihnen aufzuzeigen und
deuten:

Der erste Vorsto{(ß 1ın diesen Kom&ex geschieht 1590 in „De Captivi-
tate Babylonica“. Luthers Haltung ist 1er noch unausgeglichen, teils
unbekümmert kühn 1ın drastischen eigenwilligen Festsetzungen?, teils

Luthers hauptsächliche Äußemnéen ZUr Ehescheidungsfrage finden sich: In n  De
Captivitate Babylonica”, 1520, )535—560;
In „Vom ehelichen Leben”, 1522 287—2091;
In „Das Kap. des Br. Pauli den Corinthern“, 1323 I 118
„Predigt Sonntag Exaudi“, 1524, 15 558—562;
In „Von Ehesachen“, 1530, 30/11L, 215 f., 232 E 241—244;
Brief an Robert Barnes, 15535 B 175— 1383 In „Wochenpredigten über
Matth 5—7° 13302235 3 378— 381
“ Hier gibt Luther den bedenklichen Rat, 1M. Falle der geschlechtlichen Impotenz
eines Ehegatten (es ist hier VOT allem den Mannn gedac auf ordentliche Ehe-
scheidung dringen Uun!' einen anderen heiraten. Willigt der untüchtige (Catte
hierin ber nicht ein, soll 1110  — mit dessen Zustimmung eine heimliche Doppelehe
eingehen. Willigt jener auch darein nicht, oll iInNnan ihm eimlich davonlauten und
sich einem unbekannten Ort anderweitig verheiraten 6, 558 E Dieser
Rat ist Luther damals sehr übel vermerkt worden, daß 1522 in der chrift
„Vom ehelichen Leben“ seine Motive dabei gehässige und häßliche Verzeich-
U}n verteidigt, auf der Sache als solcher ber entschiedener beharrt
7 278 f.) Man mufß hierzu bedenken, da{(ß für Luther eine Ehe ohne eib-
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noch unsicher tastend und ach autoritatiıver Belehrung verlangend3.
Ne spateren Hauptgedanken sind schon VereLetiCN, aber zumeiıst noch
keimhaft un in manchen die Probleme mehr stellend als lösend. Das
Vorzeichen ist Luthers gründliche Abneigung ede Eheschei-
dung. Er hafst cie+ und Wa: Von sich AaUSs nicht, S1e zuzulassen. ber
1m Gehorsam SCHCHN das Wort Christi Matth D erkennt d da
Christus in dem einzigen Falle des Ehebruchs die Scheidung zuläft.
Hieran knüpft Luther die Feststellung, da{ß Ehescheidung und rei-
gabe ZUr Wiederverheiratung für ihn grundsätzlich zusammenfallen?.
Wir werden sehen, wWwI1e späterl unter cstärkerer Beachtung (0)8| Kor

ichen Vollzug BAr keine Ehe WAar, VOT allem aber, da{fß in seelsorgerlicher Verant-
T dem on seiner unerfüllten Brunst umgetriebenen Teil der sich nicht ent-
halten kann, in seiner auch seelischen und gewissensmäfßigen Not auf ehrliche W eise
elten un ihn VOr den Versuchungen, heimlich ehebrecherische Auswege suchen,
bewahren wollte Wenn dies in bezug auf die Ehe auch nicht das letzte Wort sein
konnte, War doch die unwahrhaftige, das (jewissen w1ıe die Ehe innerlich
verderbende Scheinmoral jener eit ein Rut ehrlicherer Ordnung!

„Ego S  / u solus contra statuere in hac nihil DOSSUM], vehementer
oOptarem, saltem illuc Cor. ( 15 huc aptarı amen in 115 definio (ut 1X1
QqQqUaMQ Ua nihil oOptem ESSC definitum, ‚un nihil magıs et multos CCUMN vexet
hodie. Sola auctoritate Papae Uut Episcoporum hic definiri nihil volo, sed S1 duo
eruditi et boni 1rı in nomine Christi consentirent, et in spirıtu Christi PTrO-
nuncliarent, E CQO iudicium praeferrem etiam Conciliis” 6, 560)

„Ego quidem iıta detestor divortium, ut digamiam malim QUAIT divortium (W 6,
559)

„Sed hoc admiro magıs, ur caelibem eSSEC cogant hominem, qu1 divortio separatus
est conıuge SUug, NECC aliam ducere permittant. i enım Christus divortium COTM-
cedit in fornicationis et neminem cCog1 655C celibem, et Paulus mag21s velit, 10S$S

nubere qUam url, videtur OmMNnNınNO admittere, ut in locum repudiatae aliam ducat“”.
A  J 559) Luther begründet dies hier mit einer etwas A Exegese

VON Kor. I Gerade dieser Stelle drückt übrigens seine oben (Anm CI -

wähnte Unsicherheit A4US Uun: verlangt nach ma{iigeblicher Beratung nd Beschliefsung
über diesen Punkt. Jedoch hat auch spater an dem grundsätzlichen Zusammen-
hang zwischen Scheidung und Wiederverheiratung im Prinzip festgehalten,

1530 in der Schrift „Von Ehesachen“ die Z wischenform der blofßen „ITrennung
VO:  — Tisch und Bett  ” (die noch von der „JIrennung vom Bande“” unterschieden WIrd
verwirtft nd das lare Enweder Oder tordert „  Der Papst lä{ßt Z dafß sich
on ihr cheide ZUuU Tische und Bette, ber gestattet's nicht, daf(ß e eine andere
nehme. ber WIr geben den Rat, weil das Scheiden von Bette nd Tische ein rechtes
Ehescheiden ist, da{fß kein Fünklein FEhe dableibt enn Was ist's  &E für eine Ehe, von
Tisch und Bette geschieden se1n, denn eine gemalte und etraumte 50 Mas
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116 dieser 1er noch WIC celbstverständlich postulierte 7Zusammen-
hang zwischen Scheidung und Wiederverheiratung limitiert wird
WEenNn auch nicht rechtlich da bleibt doch der Mahnung

die die 1er wahrhaft evangelisch handeln wollen
Neben dem Chebruch als Von Christus zugelassenen Schei-
dungsgrund worauf WITLT gleich näher eingehen werden fragt Luther
noch ob nicht auch die böswillige Verlassung als csolcher gelten
habe? Auf diesen Scheidungsgrund werden WITL spater noch cstofßsen
Vorher hatte Luther die Ehbeuntüchtigkeit (5atten als Scheidungs-
grund gefordert® Dies 1mM K in der Schrift „Vom ehelichen
Leben auf Hier spricht ECXDIESSIS verbis VON re1 zulässigen Schei
dungsgründen? die treilich ELWAS anders gelagert sind als reı
VON 520 nämlich ECheuntüchtigkeit Chebruch nd Versagen der
ehelichen Pflicht 10 Es ISt. emerkenswert sehr hier die „biolo-

wohl Ce1iNe andere nehmen, und ist kein Gottes, das ihm gebiete, ohne
Ehe bleiben oder d1c uNnreine (sC die gefallene Frau) zZUuU behalten“ 30/1IL,

2327
6 Dafß Luther öfter naheliegen würde Kor 11 nicht i Betracht zieht
liegt MIt daran da{(ß diese Stelle MeEeIStt NnUur auf den Fall e1N€ESs voTaANSCHANSECNECN
Ehestreites bezieht, weil hier VvVon „Wiederversöhnen” gesprochen WIT. Direkt
ausgeführt wird diese Exegese, die auch SONS meist dahinter steht, in der Predigt
über 1 Kor. fn 1523; I 119

„ Quae res utinam plane discussa et certa ESSET Ut pOosset consuli infinitis Der1-
culis COTUM, Qquı]ı 51116 culpa SUua2 hodie elibes 556 coguntur hoc ESst UXOTC5S5

ve] Marıtı auffugiunt et COoON1Ugem relinquunt decennio ve]l NUMQUaAM Urget
‚9915 et male habet hic/ quottidianis exemplis S1Ve id singulari nequıtia Satanae,
S1IVC neglectu verbi Dei contingit”. 6,

oben Anm
T7

„Die dritte Ursache ist, wenn sich dem anderen celbst beraubt und entzieht,
dafß CS die eheliche Pflicht nicht zahlen noch bei ihm SEeIN will, als 11an wohl findet

CIn halsstarrig Weib das SsSCINEN Kopf aufsetzt und sollte der Mann zehnmal
Unkeuschheit fallen, tragt S1C nicht danach Hier ISt eit dafß der Mann

sage Willst du nicht 1l eINE andere ill die Frau nicht komme die
Magd!” doch S' dafß der Mann ihr U ZUVOT We1- der reimal Ssage und WariTiıe SIC
und lässet vVor andere Leute kommen dafß INan öftentlich ihre Halstarrigkeit

Hierund Vor der Gemeinde strafe Will S16 dann nicht lasse 516 VON dir
sollst du dich gründen uf Kor Da verbeut St Paulus sich unter-
einander berauben; denn Verlöbnis gibt C115 em anderen SCINENMN eib ZU!]
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gisdue" Betrachtungsweise 1m Vordér3runde ‘ steht. Es sieht dUs>,
als ob die Annahme der Allgewalt des Geschlechtstriebes weitgehend
das (esetz des Handelns diktiere. ber 1es ist für Luther nicht etwa
NUur Biologisches. Er cah mit seelsorgerlichem rnst die cschweren CO
fährdungen, die CIZ  C Verdrängungen bei solchen, die die (ina-
dengabe der Enthaltsamkeit nicht haben, Seele un (jewissen
richten ; sah auch ihre de facto ehezerstörenden Wirkungen; und
fa{ste den Geschlechtstrieb SdNZz 1mM glaubenden Gehorsam Got-
tes Schöpfungswort auf. SO War CS ihm die Aufrechterhaltung
dieser rel omente: Schöpfungsgehorsam, unverletzte Seele un rel-
11C5$5 (ewissen und wahrhaftige und gesunde Eheordnung tun, und
Aanach beurteilt die Scheidung. Dabei InNnag sicher in Reaktion auf
se1ln Mönchtum eine gewlsse Überschätzung des „Biologischen“ aus

wieder hervorbrechenden bäuerlich-germanischen, mittelalterlichen
Quellen, und VOL allem die Antithese 9eSCNH das unbiblisch überspannte
Virginitätsideal mitgespielt haben Es mMUu auch bedacht werden, da{fß
Luther aQUus ernsten theologischen und menschlichen Gründen die csehr
weIit gespannten Kataloge der sogenannten „Ehehindernisse” erheb-
lich reduzierte11, da für ih die ausgiebigen Ehe-Nichtigkeitserklä-
[UNSCH, die iın der römischen Kirche (neben dem Kompromifß der
„Irennung VO  — isch und B tt”) praktisch die Ehescheidungen e-

setzten, fortfielen, und SO ın unheilbaren Fällen lieber auf offene
und ehrliche Scheidung drang. Es ist cchlie(lich festzustellen, da{( diese
durch das „Biologische“ bedingten Scheidungsgründe nach 159295 bei
Luther immer spärlicher auftreten12 un spater Sdl1Z fortfallen

ehelichen Dienst. Wo Nun eINs S1C] und nicht will, da nimmt und raubt
seinen Leib, den gegeben hatte, dem anderen. Das ist denn eigentlich wider die
Ehe un die FEhe zerrissen. Darum mu{(} hier weltliche Obrigkeit das Weib zwingen
oder umbringen (D Wo s1e das nicht Cur, mu{ der Mann enken, sein Weib se1l ihm

von Räubern Uun!' umgebracht (1) und ach einer anderen trachten“”
290 (3

W. A.6, 5. 553—9558; W. A. 10/IT, 5. 280—287; 944
bis 246

Ziemlich ausführlich WIr'| die Eheuntüchtigkeit als Scheidungsgrund och einmal
abgehandelt In einer Perigt von 1524 € IS 558—562) Gegen deren Ende
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In bezug auf den Chebruch den Luther 1520 für den eigentlich C111-

Von Christus ausdrücklich bestätigten Ehescheidungsgrund CI-

klärt hat1> trifit 15729 „Vom ehelichen Leben“” rel Näherbe-
stummungen
Einmal da{( j1er NUTr Jür den unschuldigen Teil die Freiheit ZUr Wie-
derverheiratung besteht14 Was MIT dem anderen dem böswilligen
Zerstörer der Ehe geschehen soll da IST Luther sichtlich ratlos Solch
C111 Mensch hat eigentlich se1in Dasein verwirkt und paft nicht meh  y
nter die Lebenden Am jebsten cähe C5 Luther WEeN MmMIt dem
ode bestraft würdel15 WIEC 1eSs ja nach dem alttestamentlichen (‚esetz
und auch teilweise noch Jahrhundert üblich War A 1eSs aber
die Obrigkeit nach Luther eider! nicht ann coll dieser Ehe-
brecher wen1gstens aus dem Gesichtskreis verschwinden sich CIMn

fernes Land machen sich meiınetwegen wieder verheiraten
kann16 ber CS 1ST deutlich da{fß Luther hiermit nicht echt zufrieden

hei(ßt 7zusammentassend Untucht f  !l Eheuntüchtigkeit), uprum, 1110  P 1sSta
pOossunt 151 velis christiane apCIC, quoad haec duo, et S61 velis expectare,

melius“”“ S 562) Ganz i Sinne des etzten Gedankens wird schon gleich i Eingang
dieser Predigt durch Betonung von Kor. 7 das kräftige Vorzeichen gegeben.
Darin ist Iso das (Ganze eingeschlossen!

Neben Matth I: zieht Luther als Schriftbeweis öfter un SCrn das VO dem
Evangelisten ausdrücklich anerkannte und elobte beabsichtigte Verhalten osephs

Matth heran B 288 30/111 232 und 241
288 S0 auch 1530 „Von Ehesachen 30/111 241

Fragst du denn Wo oll das andere bleiben wenn C' vielleicht uch nicht kann
Keuschheit halten? Antwort Darum hat (Gott (Gesetz geboten, die Ehebrecher
steinıgen, da{fß S1Ce dieser Frage nicht bedürften Iso soll uch noch das weltliche
Schwert und Oberkeit die Ehebrecher enn wer Ehe bricht der hat sich
schon selbst geschieden un! 1St für Menschen geachtet“

289)
Wo ber die Oberkeit SAaUMMIS und Jässig ist und nicht Mag sich der Ehe-

brecher ein ander fern and machen und daselbst freien sich nicht halten
kann Aber wWare besser, tOot tOot miıt ihm hböses Exempels willen meiden!
Wird ber jemand dies anfechten und J damit wird. uft und Raum gegeben
allen bösen Männern und Weibern, voneinander laufen und i fremden Ländern
sich verändern, Antwort: Was kann ich dazu? Es Ist der Oberkeit Schuld;
Warum erwurgt INan die Ehebrecher nicht? Dann brauchte ich solchen Rat nicht
geben Ist unter Wel Übeln eins besser nämlich dafß nicht urerei geschehe,
denn Ehebrecher in anderen Landen lassen sich verändern“ 289)
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ist un dies NUr für das kleinere VON 7 W e1 Übeln hält. Eigenflich müfte
der Ehebrecher sterben. Für das Opfer SEINES Ehebruchs ist auf jeden
Eall Indem Luther CS sieht, ist $ür ihn der einz1g wirkliche
Scheidungsgrund der Tod181
Das Zweite ist, da{fß 1m Falle des Ehebruchs nicht unbedingt geschieden
werden mu[s! Die Scheidung 1st. hier nur die Möglichkeit des Rechtes.
Es gibt 1er aber auch die Möglichkeit der Na Und der Christ als
Christ braucht nicht unbedingt VoOonNn seinem Recht Gebrauch machen,
sondern annn un darf 1er auch Gnade üben19. Dies soll nicht aus

schwächlicher Nachgiebigkeit, sondern bewulfit unter dem Evangelium
- „Darum Mas sich das andere verändern als ware ihm sSein (Gemahl gestorbefi"

289)
S0 sagt Luther dann 1530 in „Von Ehesachen“” : „Fragst du ber: ich wei(ß NUunN,

wıe und Ott Mann und eib zusammenfügt ; wIie wei(ß ich, Wann Gott s1€
scheidet? Antwort: Aufs erste, durch den Tod, wWwIe Paulus Röm f Gottes Wort
setzet und spricht: „Wenn der Mann tOt ist, ist das Weib Jledig  44 Zum anderen,
wenn e1InNes die Ehe bricht ; denn (Gottes Gebot urteilet un straft den Ehebruch mit
dem Tod, darum ist ein FEhebrecher schon durch ott selbst und Sein Wort
schieden Ön seinem Gemahl, und solch Scheiden heif(t nicht durch Menschen BC-
schehen, weil nicht hne Gottes Wort geschieht“ 30/1T, 2433 Auch
die Versagung der ehelichen Pflicht rachte Luther Ja mit dem Tod in Verbindung :

Anm 10!
„Wiewohl der Mann, WE der Ehebruch 1eimlich ist, acht hat, beides tun,

das erste, da{(ß sein Weib heimlich und brüderlich strafe und behalte, S1e sich
bessern ll Das andere, da{ß sS1e lasse, W1e Joseph (S Anm 13) tun wollte;
wiederum das Weib auch Iso Diese wel Stratfen sind christliche Straten und 1öb-
ich Darum INAaS sich das andere verändern, als wäre m sein Gemahl gestorben,

das Recht halten und niıcht Na erzeigen wll“ (W.
AÄhnlich uch 1530 in „Von Ehesachen“: SO Nag ohl eine andere nehmen, und

ist kein Gottes, das ihm. gebiete, hne Ehe bleiben der die unreine
(sC die gefallene Frau) enNalten ohl ist's wahr, wenn’s ein guter Mann ist,
der sich dazu bereden liefßße und nähme gleichsam ein Schadengeld dafür und be-
hielte s1e, in Hoffnung, da{ß s1e sich hinfort recht halten würde, das ware etian
nd hesser denn geschieden” (W. 51070008 232) „Demnach kann und mMa
ich nicht wehren, en Gemahl die Ehe bricht und Kann bewiesen werden öffent-
lich, dafß das andere eil frei Se1 19881 sich scheiden könne und mit einem anderen
Mann verehelichen, wiewohl, WOoO man ’'s iun kann, daß sie verschne und hei
einander ehalte, ist gar viel hesser. Wenn ber das unschuldige el nicht will, S

mag in (Gottes Namen se1nes Rechtes brauchen 30/11, 241)



LUTHERS STELLUNG Z.UR EHESCHEIDILIN (3 33

geschehen?®. Diesen Gedanken betont Luther spater als den eigent-
lich entscheidenden.
as Dritte: Wenn CS doch AL Scheidung kommt, darf diese nicht
heimlich oder privatım vollzogen werden, sondern mu{ nach offizieller
Untersuchung öftentlich deklariert werden21. Solche öffentliche De-
klaration ist wirklich Deklaration, Feststellung, da{fß die betr Ehe
zerbrochen ıst Menschliche Instanzen können eine Ehe nicht selbst
scheiden: Matth 19,6! Das annn Nur ott Menschen können 11UI

feststellen, da{fß eine Ehe tatsächlich nicht mehr vorhanden ist22

Weitere Scheidungsgründe als die émannten drei, deren Bestimmung,
WIE gesagt, eLIWAaSs schwankt?23, und die 1m Grunde alle auf den Tod
reduziert werden, ä{ßt Luther schon 15909 nicht gelten. Er geht in „Vom
ehelichen Leben“” auch auf einıge sonstige ein®+. wobei die bemer-
kenswerte Unterscheidung W ischen Christen und Nichtchristen
macht: Für Christen sind jene reıl die einzigen nd das AÄußerste,

„Doch die Oberkeit nicht ote und ein Gemahl das andere behalten will,
soll INan ‚E! öffentlich nach dem Evangelium christlich strafen Uun: büfßen lassen”

289 &.
D „Aber öffentlich sich scheiden, Iso da{fß sich e1Ins verändern Mag, das muf($ durch
weltliche FA offizielle) Erkundung und Gewalt zugehen, da{( der Ehebruch oftenbar
SEe1I Vor jedermann, der die Gewalt der Staat) nicht AzZu tun will, mit
Wissen der Gemeinde sich scheide, da{fß jedenfalls nicht ein jeglicher sich Ursach
nehme scheiden wIie will!“ 289 SO uch 1530 in „Von Ehe-
sachen“, allerdings nıit einer Einschränkung : „Und VOr allen Dingen, da{f( solch
Scheiden nicht AUus selbsteigener Macht, sondern urch Rat un Urteil des Pfarr-
herrn der der rigkei csolches gesprochen werde, ware denn, dafß wollte w1ie
Joseph heimlich sich davonmachen und das Land raumen ; SONST, leiben will,
soll eın öftentlich cheiden ausrichten“ 30/11T, 241)
“z°>» Beachte . das Zitat in Anm Neben dem staatlichen Gericht ist
1er 1m Ersatzfalle die christliche (Gemeinde (s Anm ZE das rste Zitat);
spater (s Anm 23° das zweite Zitat) wird „Rat und Urteil des Pfarrherrn“ 'an-

gestellt, Iso die Entscheidung des Seelsorgers, die teststellt, ob eine Ehe wirklich
zerstört ist.

1530, in „Von Ehesachen”, sind. die drei Tod, Ehebruch 3O/IIL, 2157
und böswillige Verlassung S 242 f.)

291 Unverträglichkeit und Krankheit.



KINDER

andere kommen für SIC auf keinen Fall rage, während Nichtchristen
gegebenenfalls noch weiıtere Scheidungsgründe zugestanden werden?>
Für Christen gilt Falle unheilbaren TZerwürfnisses der Ehe-
gatten die Weisung Von Kor 10# die Christi Weisung 1st da{(ß
IiNan sich da nicht scheiden darf oder aber WEn iINan sich scheidet da{ß
INan ann ehelos bleibt oder sich wieder versöhnt26 Hier taucht also
die Perspektive VOTN Kor 11 auf 1er gilt nicht mehr die schein-
are Allgewalt des Geschlechtstriebes 1er kennt Luther die Möglich-
keit Scheidung hne die Freigabe Zzur Wiederverheiratung!
Am besten und christlichsten 1ST 65 für Luther diesem Falle da{fß
inNnan der FEhe bleibe und ihr das Kreuz trage“‘ Das Gleiche oilt

Im Anschlufß Matth AT „Darum gilt solch Gesetz (SC VOINl „Scheide
brief”) bei den Christen nicht welche collen geistlichen Regiment leben Wo
aber etliche unchristlich leben mıiıt ihren Weibern WAaTC noch gut daß iNlan solch
(Gesetz S1Ee ließe brauchen, sofern dafß INa  » S1C für keine Christen ielte des S16 doch
SONS nicht sind” 288) Wenn tür Luthers eit zuch zivile un
kirchliche Handhabung der Eheordnung praktisch ineinanderlagen, unterscheidet

j1er doch orundsätzlich!
‚Über diese reıi Ursachen Inaus 1st noch eine d1e Mannn und eib lässet

scheiden ber doch also, dafß beide fortan hne Ehe bleiben der sich wieder VelI-

söhnen 11US5e61]. Die ist, Mann und Weib nicht über der ehelichen Pflicht, SON-
dern anderer Ursache willen sich nicht betragen‘. Fs folgt Zitat on Kor. f
10 291)

„Nun wenn hier von christlicher Stärke Ware und trugze des anderen Bos-
heit das Ware wohl C111 fein seliges Kreuz und ein richtiger Weg ZU) Himmel!
Denn C1imMn solches (unverträgliches) (Gjemahl erfüllet wohl Ee111CS Teutels Amt und
feget den Menschen rCMN, der erkennen un tragen kann Kann aber nicht ehe
denn Ärgeres tue laß sich lieber scheiden und bleibe hne Ehe SCeIN Leben
lang Dafß ber WOo M SiC1 SC1INE chuld nicht sondern des anderen un
wollt CIM ander ehelich Gemahl nehmen das gilt nicht denn 1ST schuldig, bel

leiden der allein durch ott VvVom Kreuz sich nehmen lassen solange die ehe
1C! Pflicht nicht versagt wird“” 2919 Später läßt Luther auch

Falle der Unverträglichkeit keine Scheidung mehr gelten sondern kennt da ur
noch das leiben So iN „Von Ehesachen”, 1530 Eben MI emselbigen ll iıch
uch geantwortet haben den stöorrıgen, unartıgen, bösen Männern un Weibern

voneinander und suchen Ursach mMI1t diesem Spruch (SC da(ßß ott die
Ehegatten zusammenfügt) und geben VOTr Ich bin uch nicht durch Gott INeE1NeMN
Gemahl gefügt darum will ich mich verbessern und VOonNn ihm scheiden Nein,
solchen Schalksdeckel sollst du j1er nicht änden 1 Wort Gottes, WIr wollen dir
wohl wehren! Du wei(lt lieber Geselle, da{fß zweierlei Recht Ist 1115 gebeut das
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auch bei unheilbarer Krankheit Ehegatten?28 onstige Scheidungs-
gründe kommen für Luther schon Sar icht Betracht??.) Hier
klingen also bei Luther bezug auf die rage der Ehescheidung die
eigentlich christlichen Töne Hier 1ST deutlich WIC Cn ernstlich miıt
der Kraft der CGnade der Vergebung, bzw der Enthaltung, rechnet
Zwar Spart 1er noch den Ehebruch und die Versagung der ehe-
lichen Pflicht davon aus ber während W eiteren das etztere aum
noch als Ehescheidungsgrund erwähnt wird wird annn das Verhalten
angesichts des Ehebruchs deutlich christlich vertieft

Wir wenden Uulls Z Schluf(ß der Schrift Luthers „Von Ehesachen
Von 530 besonders deren Äufßerungen und SaNzZCI Tenor CN-
ber dem Ausgangspunkt VON 520 das Getälle der Stellung
Luthers ZUr: Ehescheidung Weiterführung der Linie deutlich werden
lassen die den zuletzt genannten Äuferungen VonNn y sichtbar

andere straft Ich will S1e nNeNnnen Zuchtrecht und Stratrecht WT Zauchtrecht
nicht hält der mu{( Stratrecht leiden Zuchtrecht ISTt dafß du sollst bei deinem Weibe
bleiben und deine Ehe halten Strafrecht ISTt du anders tUST dartst du weder
bei deinem Weibe leiben noch Ehe halten sondern mußt den Kopf ergeben der
das Land räumen“ 30/11I, 216)

„Wie denn, WwWenn jemand Ce1in krank Gemahl hätte, das ihm A ehelichen Pflicht
kein Nutz worden ist, Mas der nicht ein ‘anderes nehmen? Beileibe nicht!, sondern
diene (jott i dem kranken und warte SCIN und enke, da{ß® dir Gott i ihm hat ein
Heiltum dein Haus geschickt damit du den Himmel sollst erwerben Selig nd
aber selig bist du, z du solche Gabe und Gnade erkennst und deinem Gemahl
also un Gottes willen dienest! Sprichst du ber Ja ich kann mich nicht enthalten,

das du! Wirst du MIT Ernst deinem kranken Gemahl dienen un erkennen
da{ß dir ott zugesandt hat nd ihm danken lafß Ihn SOTSECN, ewilfßlich wird
Er dir Gnade geben dafß du nicht u(lt tragen mehr denn du kannst !7

291
50 wird strikt abgewiesen da{fß etwa vorherige heimliche Verlöbnisse in öffent-

1ch geschlossene Ehe au  eDen könnten 30/111 der e1n oftener
Ehestreit S 2453 der eiINeEe schwere gerichtliche Verurteilung Ehegatten
(S 244 Y der ein Attentat Ehegatten der der moralisch üble Lebenswandel
VO'  — C1INECIN ebenda Wo diesen der ähnlichen Fällen 1Ne Versöhnung nicht gC-
lingt und die eidung wirklich unvermeidlich 1St €1 nach Kor }
hinfort ehelos bleiben Hier 1St Iso doch zwischen Scheidung und Freigabe der

jederverheiratung unterschieden!
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wurde uch 1er redet Luther außerlich Von rel Scheidungsgründen,
nämlich Tod Ehebruch un böswillige Verlassung (s Anm 23 aber

sind 11UN andere und VOr allem 1ST ihr Gebrauch 1Un ein anderer
Den Chebruch csieht Luther 1er noch cstärker als vorher als eigentlichen
Tod an$9 Er leitet 1er die rage des Ehebruchs bezug auf die Ehe
geradezu Von der Frage des Todes bezug auf die Ehe a da{ß 1111

Grunde wirklich „der 2060 S C1 die CINZISC Ursache die Ehe scheiden
30/111 Es IST deutlich da{fß Luther J€ Jlänger desto

WENISCI mIiIt der rage des Ehebruchs als Scheidungsgrund innerlich
fertig wird und SIC einfach die Linie des Todes schiebt Und auch
SCEINE Ratschläge da{ß der „Überlebende” sich Falle des Ehebruchs
wieder verheiraten könne, klingen jetz deutlich widerwilliger und die
Mahnung Z Wiederversöhnung 1St 1UN merklich cstärker31 Wichtig
IST auch da{fß Luther etZ die Wiederverheiratung infolge Ehebruchs
durch den Vorschlag Karenzzeit limitiert?2?2 Diese Stelle ze1g
auch WIC Luther bei tieferer Sicht nicht mehr eindeutig NUur den
einen eil mit der Schuldfrage zu belasten vermag!
uch hebt Luther Jetz die spezifisch christliche Behandlung der Ehe-
scheidungsfrage 11 Falle Ce1NECS FEhebruchs cstärker on der allgemein
staatlichen ab und legt 1981 ihr den eigentlichen Akzent auf die Ver-
gebung®3 Wenn Cie Obrigkeit den Fhebruch icht MmMIt dem ode

Anm 18! Dazu „Droben en WITr gehört daß der Tod se1 die einz1idge
Ursache die EChe scheiden nd weil (Gott (Gesetz Mose geboten die Fhe-
brecher steinıgen ist’s gewiß da{fß der FEhebruch uch die Ehe scheidet e1il da-
durch der Ehebrecher um Tode verurteilt und verdammt wird“” 30/111

241 )
64 Vgl 30/1IT, 241

„Aber damit solch cheiden, soviel möglich ist, gemindert werde, soll INan
Zzuerst dem einen Teil nicht gestatten, sich bald wieder ZU verändern, sondern ZU|

wenigsten CI Jahr der C1in halbes harren; SONSEt hat‘ eiNnenNn ärgerlichen Schein, als
hätte Lust un< Gefallen daran da Gemahl die Ehe gebrochen habe und
damit Ursachen ar fröhlich ergreift, da{fß des loswerde nd risch ein anderes
nehme und Iso seinen Mutwillen be unter dem Deckel des Rechten. Denn solche
Büberei zeıg d} da{fß @1 nicht AUS Ekel des Ehebruchs, sondern Aaus eid und Hafß

emahl und A4US ist und Fürwitz anderen williglich die
Ehebrecherin lallt un giCcrı1g eiNe andere sucht“” 30/111 241)

Die Mahnung .Uum „christiane auf Recht und (jesetz pochen be-
herrscht schon stark die 111 Anm genannte Predigt!
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oder miıt Landesverweisung bestraft, ann soll die christliche Gexfieinde
sich verantwortlich des Falles annehmen. Ihre eiNZ1Ig legitime Exe-
xutive ist aber die evangelische Kirchenbuße (s Anm 201) Deren
eigentliches Telos aber ist die Vergebung und Wiederversöhnung®“?.
Hier wird also die Zerstörung der Ehe durch den Ehebruch nicht mehr
für unheilbar gehalten, sondern £ür reparabel durch das Evangelium.
Hier in dieser tiefsten Sicht gibt auch keine einseitige Belastung mit
der Schuldfrage mehr, sondern da nımmt iNan S1€e gemeinsam auf sich,

S1e AUS$S der Kraft des Evangeliums gegneinsam überwinden. ber

. ”  Zum anderen sollen die Pfarrherren Flei{fß tun, da{(ß das schuldige eil (so es

die Obrigkeit nicht strafet) sich demütige SCH das unschuldige und Gnade
bitte; WenNnn das geschehen, Isdann dem unschuldigen Teil getrost Zzusetizen mit der
Schrift, da Gott gebeut, solle vergeben, und damit das Gewissen hart drängen
und anzeigen, w1ie schwere Sünde ses, seinem Gemabl (so von der brig-
keit ungestraft und unverJjagt Jeibt) nıcht ergibt und umeder annımmt auf Besse-
rung hin I)Denn ist mit uns allen Sar leicht geschehen, dafß WITr fallen. Und
ıst hne Sünde? Auch wWwI1e wollten WIr uns den Nächsten haben, WITr 4>
tallen wären? Also sollen WITr wiederum tun SCcHCN andere, und tortan die christ-
liche Liebe und Pflicht, da WIr e1ins dem andern, sich‘s bessert, ergeben schul-
dig sind, gewaltiglich hie treiben, und also 1es Recht der Ehescheidun helfen aul
halten, soviel INan vermag.” 30/111, S. 241 t.)! „So iSt’S 11U) beschlossen,
da{ß die Christen wollen sein, sich nıcht scheiden ollen, sondern ein jeglicher
seinen Gemahl ehalten, (sutes und Böses mit ihm leiden und tragen, ob 5 gleich
wunderlich, seltsam und gebrechlich ist, der sich scheidet, da{ß ohne Ehe
bleibe. Und gilt nicht Aaus dem FEhestand eine Freiheit machen, als stünde in
UuUNsSseTeT Gewalt, damit ahren, wechseln und wandeln, WIe WIr wollten, sondern

heifßt, WIe Christus Sa „Was ott zusammengefügt, das soll der ensch nicht
cscheiden. Denn WIr solch Scheiden weder heifßßen noch wehren, sondern der
Obrigkeit befehlen, darin handeln doch als denen, die Christen sein wollen,

raten wäre vie]l besser, da{3 11an beide Teile vermahnte und reizte, 1a S1e
beieinander bleiben und da{fß der unschuldige Gemahl sich dem Schuldigen
(wo sich demütigen und bessern will) versöhnen EI und ihm AUS christlicher Liebe
vergibt das vornehmste ber wider solch Scheiden anderm Unrat ist (wie
ich gesagt abe), da{fß ein jeglicher lerne, gemeine Gebrechen und Unfall in seinem
Stand un diesem Leben mit Geduld. tragen und seinem Gemahl gut halten
und WISSe, da{ß nıcht kann noch will alles recht und nach Sinn zugehen.
Darum ist unNnser rechter Hauptartikel nichts denn eitel Vergebung der Sünde beide
in uns selhbst und andere. d
(Aus ochenpredigten
80 381.) über Mattb. 5—7° , 1530—32, 3 / 378 3409
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gerade weil 1es 11ULFE VOIN Evangelium her gesehen und gehémdhabt
werden kann, ist nıcht möglich, ein (s‚esetz hieraus machen. / W/jll
das (sc die gemeinsame Vergebung und Versöhnung) nicht gehen,
wohlan, 1a das Recht gehen !“ sa Luther in Fortsetzung der eben
(Anm 34) zitierten Stelle. ber CS ist deutlich, da{ß colche Christen,
die im Falle des Ehebruchs auf das „Recht“ ZUH: Ehescheidung dringen,
sich celbst als unter dem (Gesetz und nicht als unter dem Evangelium
verhalten! Dieses Entweder der VON CGnade un Recht, VOoN van-
gelium und (esetz ist das Letzte, WdS Luther PTE rage der Eheschei-
dung 1m. Falle des Ehebruches sagen hat Für den Christen aber,
der 1er unter Evangelium handeln will, pointie sich diese rage

genommen der Alternative: Tod oder Vergebung. Dazwi-
schen ist 11UTL die Möglichkeit des Lebens nach dem Gesetz.
Es bleibt noch au(ßer Tod und Ehebruch als dritte Möglichkeit
die der böswilligen, frivolen Verlassund un des freventlichen Sitzen-
assens des verlassenen Ehepartners®5. Luther findet nicht harte Worte

für solches Verhalten?®. Er rat, alle Mittel 1n Bewegung ZzZu

setzen, einen solchen wieder zurückzuzwingen. Gelingt 1eS nicht,
ist diese Ehe tatsächlich Zzerstört37.. Hier, bei völlig unbufßfertiger

Verstockung und geradezu teuflischer Bosheit, auch alle Bemühun-
SCH fehlgeschlagen sind, ist wirklich der einzige Fall gegeben, auch
die, Cie mit Ernst Christen Se1In wollen, VOTL einer tatsächlich zerstorten
Ehe kapitulieren müssen.

35 Hierauf geht Luther in 30/11T, 249 ausführlich ein Er betont, da{fß
die abgefeimte, frivole heimliche Verlassung mit Vorbedacht gemeint ist Etwas
anderes ist das Auseinandergehen 1m oftfenen Eklat „Wo ber eins einmal VOIN
anderen läuft A US Zorn der Ungeduld, da ist Sar el ine andere Sache, da ist uch
nicht heimlich meuchlings Weglaufen Da hat 111an St Paulus Kr I
Was INa  e tun solle, nämlich sich wiederum versöhnen lassen, oder, die Sühne nicht
geraten will, hne Ehe bleiben“ 30/I1T, 243)
” wollte keinen Buben lieber henken oder köpfen lassen, enn solchen Buben

Un sollt ich der hätte Zeit, csolchen Buben malen und auszustreichen, wollt
ich‘s wohl klarmachen, da{fß kein Ehebrecher ihm vergleichen sein soll“
30/1IT,

„Kommt alsdann (sc nach allen on Luther vorher angeratenen Bemühungen)
nicht, soll C nimmyermehr kommen“ 30/I1I, S,


